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Vergabe-Verfahren für Sporthallen, Sportplätze, Eisflächen, Schwimmbäder und -hallen im 

Bezirk Neukölln 

 

Fragestellung des Bezirksverordneten: 

 

1. Wie viele Sportstätten (Sporthallen, Sportplätze, Eisflächen usw.) stehen Sportvereinen und 

Schulen im Bezirk Neukölln derzeit zur Verfügung? 

2. Wie hoch ist die derzeitige prozentuale Auslastung der genannten Sportanlagen im Bezirk 

Neukölln durch Sportvereine, Schulen usw. (Bitte nach den einzelnen Sportanlagen im Be-

zirk und der jeweiligen Auslastung in Prozent aufschlüsseln.)? 

3. Haben im Jahr 2022 und 2023 alle antragstellenden Sportvereine Nutzungszeiten für eine 

entsprechende Sportfläche erhalten bzw. weitererhalten? 

4. Falls Nein, welche Sportvereine konnten nicht berücksichtigt werden (Bitte um Aufzählung 

der Sportvereine mit dem jeweiligen Datum der Antragstellung und den von den Sportver-

einen beantragten Terminen und Sportflächen.)? 

5. Aus welchen Gründen konnten die Sportvereine nicht berücksichtigt werden (Bitte eine Be-

gründung der Ablehnung des jeweiligen Sportvereinens mit der entsprechenden Sportflä-

che.)? 

6. Nach welchen Richtlinien bzw. Antragsverfahren ist die Vergabe von Nutzungszeiten von 

Sportflächen im Bezirk Neukölln geregelt? 

7. Gibt es Sportvereine, die bevorzugt Nutzungszeiten durch das Bezirksamt erhalten (Wenn 

ja, bitte erläutern, warum.)? 

8. Ist das Bezirksamt grundsätzlich bereit, mit dem Verordneten des Sportausschusses der 

Fraktionen die Einhaltung der genehmigten Nutzungszeiten in den jeweiligen Sportstätten 

zu überprüfen? 



Antwort des Bezirksamtes: 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Kapitän, 

 

das Bezirksamt beantwortet Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1.: 

Für den Schul- und Vereinssport werden durch das Schul- und Sportamt 81 Sporthallen, 25 

Spielfelder auf ungedeckten Sportanlagen und 2 Eisflächen in Neukölln vergeben. 

 

Zu 2.: 

In Neukölln werden alle zur Verfügung stehenden Sportstätten für die jeweils möglichen Sport-

arten und den daraus resultierenden Nutzungszeiten §14 Sportförderungsgesetz und den 

dazu erlassenen Ausführungsvorschriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins 

und für die Vermietung und Verpachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen 

(Sport-Anlagen-Nutzungsvorschriften – SPAN) an die Vereine vergeben. Die Halbjahrestrai-

ningspläne und die Anzahl und Anträge der Vereine werden der Neuköllner Sport-AG zur Be-

teiligung und Zustimmung vorgelegt. Nach schriftlicher Zustimmung der Sport-AG werden die 

dann amtlichen Trainingspläne an die Vereine versandt. Das Bezirksamt geht davon aus, dass 

die Vereine die ihnen zugewiesenen Zeiten nutzen. Die Neuköllner Sportstätten werden stich-

probenartig und bei Verdachtsmeldungen anderer Nutzer*innen durch Mitarbeiter*innen des 

Schul- und Sportamtes begangen. 

 

Zu 3.: 

Ja. 

 

Zu 4.: 

Entfällt. 

 

Zu 5.: 

Entfällt. 

 

Zu 6.: 

Die Vergabe ist gemäß §14 Sportförderungsgesetz und den dazu erlassenen Ausführungsvor-

schriften über die Nutzung öffentlicher Sportanlagen Berlins und für die Vermietung und Ver-

pachtung landeseigener Grundstücke an Sportorganisationen (Sport-Anlagen-Nutzungsvor-

schriften – SPAN) geregelt. 

 

Zu 7.: 

Nein. 

 

 



Zu 8.: 

Sollte das Thema durch den Sportausschuss aufgerufen werden, wird sich das Bezirksamt ent-

sprechend dazu verhalten.  

 

 

Karin Korte 

Bezirksstadträtin 


